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BEGRÜNDUNG 

1. HINTERGRUND DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

a) Gründe, Ziele und Aufbau des Vorschlags 

Der Begriff „land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge“ umfasst eine große Bandbreite 
verschiedener Typen von Fahrzeugen mit einer oder mehreren Achsen und zwei, vier oder mehr 
Rädern oder Kettenfahrzeuge, z. B. Kraftfahrzeuge wie Zugmaschinen auf Rädern und 
Zugmaschinen auf Gleisketten und Fahrzeuge ohne Eigenantrieb wie Anhänger oder gezogene 
Geräte, die für eine Vielzahl von Verwendungszwecken in Land- und Forstwirtschaft, 
einschließlich besonderer Verwendungszwecke, zum Einsatz kommen. 

Im Gesetzgebungsverfahren zum Erlass der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen1, die die Richtlinie 2003/37/EG mit Wirkung vom 
1. Januar 2016 aufhebt, wurden die folgenden wichtigen Belange im derzeitigen 
Typgenehmigungsrecht für neue land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge behandelt: 

– die Komplexität des Rechtsrahmens; 

– das Fehlen von Anforderungen, die erforderlich sind, um auf freiwilliger Basis einen 
Antrag auf EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung für andere Klassen als die Klassen 
T1, T2 und T3 zu stellen; 

– Aspekte der funktionalen Sicherheit dieser Fahrzeuge – einschließlich grundlegender 
wie jener, die Reifen oder Gleisketten betreffen – in Zusammenhang mit den 
Typgenehmigungsanforderungen; 

– das Fehlen eines Rechtsrahmens für Fahrzeuge, die mit neuer Technik ausgerüstet 
sind; und 

– die Tatsache, dass bestimmte Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbständige 
technische Einheiten in den Binnenmarkt eingeführt werden und dort verfügbar sind, 
deren Übereinstimmung mit den derzeitigen Typgenehmigungsanforderungen 
bezüglich der funktionalen Sicherheit weiter bewertet und beobachtet werden sollte. 

Auf der Grundlage der durch die Verordnung (EU) Nr. 167/2013 übertragenen Befugnisse werden 
mit diesem delegierten Rechtsakt die derzeitigen Typgenehmigungsanforderungen bezüglich der 
funktionalen Sicherheit von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen weitgehend 
zusammengefasst, wobei sie in Einklang mit dem technischen Fortschritt aktualisiert und ergänzt 
und durch den Verweis auf einschlägige internationale Vorschriften (z. B. europäische und 
internationale Normen sowie UNECE-Regelungen) so weit wie möglich vereinfacht werden. Daher 
enthält die vorliegende Verordnung Anforderungen in Bezug auf die in den Anhängen I – XXXIV 
aufgeführten Gegenstände. 

b) Übereinstimmung des Vorschlags mit den Zielen der EU 

1 ABl. L 160 vom 2.3.2013, S. 1. 
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Der Vorschlag steht mit dem insbesondere im Weißbuch zur europäischen Verkehrspolitik2 
genannten Ziel der Europäischen Union, die Straßen sicherer zu machen, im Einklang. Das 
Weißbuch wurde 2001 von der Kommission angenommen und bildet den Rahmen für das 
Europäische Aktionsprogramm für die Straßenverkehrssicherheit. 

Als Alternative wird auf CEN-/CENELEC- und ISO-Normen sowie auf UNECE-Regelungen 
verwiesen, die für die Öffentlichkeit unmittelbar verfügbar sind und darin genannt werden. 

Aus diesen Gründen werden in dem delegierten Rechtsakt zur funktionalen Sicherheit detaillierte 
technische Vorschriften und Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den im 
Mitentscheidungsverfahren erlassenen Rechtsakt, d. h. die Verordnung (EU) Nr. 167/20133, 
festgelegt, um dazu beizutragen, die Ziele der EU im Hinblick auf Vereinfachung und Sicherheit zu 
erreichen. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Bei der Ausarbeitung dieses Rechtsakts führte die Kommission angemessene Konsultationen mit 
Sachverständigen aus den einschlägigen Interessenkreisen sowie aus den Reihen der Sozialpartner 
und der Mitgliedstaaten durch. Diese erfolgten im Rahmen von Sitzungen von 
Sachverständigengruppen und von bilateralen Sitzungen und im Rahmen der Arbeiten für die drei 
Studien. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Rechtsgrundlage für den delegierten Rechtsakt ist die Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 über die Genehmigung und 
Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen. 

Da es sich bei dem grundlegenden Rechtsakt um eine Verordnung handelt, sollte dieser delegierte 
Rechtsakt ebenfalls eine Verordnung und nicht eine Richtlinie sein. 

2 KOM(2001) 370. 
3 ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1. 

DE 3   DE 

                                                 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=COM&code2=&gruppen=Code:KOM;Year:2001;Nr:370&comp=370%7C2001%7CKOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:60;Day:2;Month:3;Year:2013;Page:1&comp=


 

 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom 8.12.2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Fahrzeugen für die 

Genehmigung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen 
Fahrzeugen4, insbesondere auf Artikel 17 Absatz 5 und Artikel 49 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von 
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital sichergestellt ist. Zu diesem Zweck wurde 
mit der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 ein umfassendes System für die EU-
Typgenehmigung sowie ein System der verstärkten Marktüberwachung für land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge und die Systeme, Bauteile und selbständigen technischen 
Einheiten dieser Fahrzeuge geschaffen. 

(2) Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, die gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 3 
Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 als „Zugmaschine“ gelten und an denen 
Maschinen angebracht sind, sollten gemäß Artikel 77 der genannten Verordnung 
typgenehmigt werden. 

(3) Durch diese angebrachten Maschinen können Zugmaschinen für eine Vielzahl von 
Verwendungszwecken in Land- und Forstwirtschaft, einschließlich besonderer 
Verwendungszwecke, verwendet werden. Daher sollten diese angebrachten Maschinen, wie 
in Artikel 77 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 festgelegt, unter die Richtlinie 2006/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates5 fallen. 

(4) Mit dem Beschluss 97/836/EG des Rates6 ist die Union dem Übereinkommen der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) über die Annahme 

4 ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1.  
5 Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur 

Änderung der Richtlinie 95/16/EG (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24). 
6 Beschluss des Rates 97/836/EG vom 27. November 1997 über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zu 

dem Übereinkommen der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen über die Annahme 
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einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, 
die in Radfahrzeuge(n) eingebaut oder verwendet werden können, und die Bedingungen für 
die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt 
wurden („Geändertes Übereinkommen von 1958“), beigetreten. In ihrer Mitteilung 
„CARS 2020: Ein Aktionsplan für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige 
Automobilindustrie in Europa“ hob die Kommission hervor, dass die Annahme 
internationaler Regelungen nach dem UNECE-Übereinkommen von 1958 die beste 
Möglichkeit ist, nichttarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen. 

(5) Mit dem Beschluss 97/836/EG ist die Union auch den UNECE-Regelungen Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 
19, 23, 31, 37, 38, 43, 71, 79, 98 und 99 beigetreten. 

(6) In der Union werden einige Anforderungen von Verordnungen für Fahrzeugteile aus den 
entsprechenden UNECE-Regelungen übernommen. UNECE-Regelungen werden zur 
Anpassung an den technischen Fortschritt ständig geändert, und die einschlägigen 
Verordnungen der Union müssen regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden, 
damit sie inhaltlich mit den entsprechenden UNECE-Regelungen übereinstimmen. 

(7) Die Möglichkeit, UNECE-Regelungen zum Zwecke der EU-Fahrzeugtypgenehmigung als 
Grundlage der Rechtsvorschriften der Union anzuwenden, ist in Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 vorgesehen. Gemäß dieser Verordnung werden Typgenehmigungen nach 
UNECE-Regelungen, die auf der gleichen Grundlage wie die Unionsvorschriften gelten, als 
EU-Typgenehmigungen nach der genannten Verordnung und ihren delegierten Rechtsakten 
und Durchführungsrechtsakten angesehen. 

(8) Das Ersetzen von Rechtsakten der Union durch UNECE-Regelungen, die mit 
Unionsvorschriften gleichwertig sind, trägt zur Vermeidung von Doppelungen nicht nur 
hinsichtlich der technischen Anforderungen, sondern auch hinsichtlich der Zertifizierungs- 
und Verwaltungsverfahren bei. Außerdem dürften Typgenehmigungen, die unmittelbar auf 
international vereinbarten Standards basieren, den Zugang zu den Märkten von Drittstaaten 
verbessern, insbesondere derjenigen, die Vertragspartei des Geänderten Übereinkommens 
von 1958 sind, und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union stärken. 

(9) Es ist angezeigt, die UNECE-Regelungen Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 71, 79, 98, 
99, 106, 112 und 113 in Anhang I dieser Verordnung aufzunehmen, in dem die UNECE-
Regelungen aufgeführt sind, die gleichberechtigt mit den Rechtsvorschriften der Union 
gelten. 

(10) In Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 und Anhang I der genannten Verordnung 
sind Anforderungen an die funktionale Sicherheit festgelegt, die zuvor von den Richtlinien 
abgedeckt wurden, die durch die genannte Verordnung aufgehoben werden. Zwar wurden 
die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen weitgehend aus den aufgehobenen 
Richtlinien übernommen, doch sollten, falls erforderlich, zur Anpassung an den technischen 
Fortschritt, zur Erweiterung des Geltungsbereichs auf weitere Fahrzeugklassen oder zur 
Erhöhung der Sicherheit wichtige Änderungen vorgenommen werden: Beispielsweise gelten 
die Steuerfähigkeit, Verglasung, die Abmessungen und Massen, die Reifen und die 

einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in 
Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige 
Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden („Geändertes Übereinkommen 
von 1958“) (ABl. L 346 vom 17.12.1997, S. 78). 
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mechanischen Verbindungseinrichtungen als von größter Bedeutung für die funktionale 
Sicherheit von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen. Es sollten Anforderungen in 
Bezug auf die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Drehzahlregler und 
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen eingeführt werden, um spezifische Merkmale 
von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen, die zwar für die Verwendung im 
Gelände ausgelegt sind, aber auch auf öffentlichen Straßen mit hartem Straßenbelag fahren, 
zu berücksichtigen. 

(11) Wenn sich Hersteller für die Beantragung einer nationalen Typgenehmigung gemäß 
Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 entscheiden können, sollten die 
Mitgliedstaaten bei allen unter die vorliegende Verordnung fallenden Gegenständen das 
Recht haben, Anforderungen für die Zwecke der nationalen Typgenehmigung festzulegen, 
die sich von den Anforderungen dieser Verordnung unterscheiden. 

Für die Zwecke der nationalen Typgenehmigung dürfen die nationalen Behörden aus 
Gründen im Zusammenhang mit der funktionalen Sicherheit die Genehmigung von Typen 
von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten, die den 
Anforderungen der vorliegenden Verordnung entsprechen, nicht verweigern; ausgenommen 
sind Anforderungen zu bestimmten Gegenständen, da in einigen Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene strengere Anforderungen gelten. 

(12) Die Mitgliedstaaten sollten die Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung oder die 
Inbetriebnahme von Neufahrzeugen, die nicht den Anforderungen dieser Verordnung 
entsprechen, ab dem Zeitpunkt verbieten, der in der Verordnung Nr. 167/2013 und den 
anderen nach ihr erlassenen delegierten Rechtsakten vorgesehen ist. 

(13) Um eine einheitliche Anwendung aller neuen Typgenehmigungsvorschriften zu 
ermöglichen, sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2016 gelten, dem 
Geltungsbeginn der Verordnung (EU) Nr. 167/2013, 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I  

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN  

Artikel 1 
Gegenstand 

Diese Verordnung enthält die detaillierten technischen Anforderungen und Prüfverfahren 
hinsichtlich der funktionalen Sicherheit außer der Bremswirkung für die Genehmigung und 
Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen 
und selbständigen technischen Einheiten nach Maßgabe der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013. 

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Es gelten die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 167/2013. Zusätzlich gelten 
folgende Begriffsbestimmungen: 
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(1) „Abschleppeinrichtung“: eine an der Zugmaschine angebrachte Vorrichtung zur 
mechanischen Verbindung zwischen der Zugmaschine und einem Zugfahrzeug zum 
Abschleppen der Zugmaschine, wenn diese nicht mit Eigenantrieb fahren kann; 

(2) „Leermasse in fahrbereitem Zustand“ eines Fahrzeugs: die Masse des unbeladenen 
Fahrzeugs, das für den normalen Betrieb bereit ist und mit der Standardausrüstung gemäß 
Herstellerangaben sowie mit Kühlflüssigkeit, Schmiermittel, Kraftstoff und Werkzeug 
ausgestattet ist, mit Fahrer (mit 75 kg veranschlagt), jedoch ohne Sonderzubehör; 

(3) „Betätigungseinrichtung der Lenkanlage“: der Teil der Lenkanlage, der zur Lenkung der 
Zugmaschine vom Führer unmittelbar betätigt wird; 

(4) „Betätigungskraft“: die vom Fahrer zum Lenken der Zugmaschine auf die 
Betätigungseinrichtung ausgeübte Kraft; 

(5) „Normale Reifenausstattung“: der Reifentyp (die Reifentypen), der (die) vom Hersteller 
für den betreffenden Fahrzeugtyp bereitgestellt wird (werden) und in dem 
Beschreibungsbogen entsprechend dem Muster gemäß Artikel 68 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 angegeben ist (sind); 

(6) „Normale Gleiskettenausstattung“: der Gleiskettentyp (die Gleiskettentypen), der (die) 
vom Hersteller für den betreffenden Fahrzeugtyp bereitgestellt wird (werden) und in dem 
Beschreibungsbogen entsprechend dem Muster gemäß Artikel 68 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 angegeben ist (sind); 

(7) „Rückspiegel“: Einrichtungen, die innerhalb eines gemäß Anhang IX Nummer 5 
geometrisch definierten Sichtfeldes freie Sicht nach rückwärts gewährleisten, die, in 
vertretbaren Grenzen, weder durch Teile der Zugmaschine noch durch die Insassen der 
Zugmaschine behindert werden darf; 

(8) „Innenspiegel“: Rückspiegel, der im Fahrzeuginneren angebracht ist; 

(9) „Rückspiegelgruppe“: die Gesamtheit der Einrichtungen mit einem oder mehreren 
gemeinsamen Merkmalen oder einer oder mehreren gemeinsamen Funktionen; 

(10) „Leuchte“: eine Einrichtung, die dazu dient, die Fahrbahn zu beleuchten (Scheinwerfer) 
oder Lichtsignale abzugeben; 

(11) „Radstand der Zugmaschine“ oder „Radstand des Fahrzeugs“: der Abstand zwischen den 
senkrecht zur Längsmittelebene der Zugmaschine oder des Fahrzeugs und durch die 
Achsen der Zugmaschine oder des Fahrzeugs verlaufenden Vertikalebenen; 

(12) „Beladenes Fahrzeug“: das bis zur technisch zulässigen Höchstmasse beladene Fahrzeug. 
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KAPITEL II 
ANFORDERUNGEN FÜR DIE FUNKTIONALE SICHERHEIT DES 

FAHRZEUGS 

Artikel 3 
Anforderungen in Bezug auf An- bzw. Einbau und Nachweise hinsichtlich der funktionalen 

Sicherheit 

1. Die Hersteller rüsten land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge mit die funktionale 
Sicherheit beeinflussenden Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten 
aus, die so konstruiert, gefertigt und montiert sind, dass die Fahrzeuge unter normalen 
Betriebsbedingungen und unter Einhaltung der Wartungsvorschriften des Herstellers den 
technischen Einzelanforderungen und Prüfverfahren nach den Artikeln 5 bis 38 
entsprechen. 

2. Die Hersteller müssen durch eine physische Demonstrationsprüfung der 
Genehmigungsbehörde gegenüber den Nachweis erbringen, dass die in der Union auf dem 
Markt bereitgestellten, zugelassenen oder in Betrieb genommenen land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeuge den Anforderungen an die funktionale Sicherheit nach 
Artikel 17 und Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 sowie den technischen 
Einzelanforderungen und Prüfverfahren nach Artikel 5 bis 38 der vorliegenden 
Verordnung entsprechen. 

3. Die Hersteller müssen sicherstellen, dass die in der Union auf dem Markt bereitgestellten 
oder in Betrieb genommenen Ersatzteile den Einzelanforderungen und Prüfverfahren nach 
der vorliegenden Verordnung entsprechen. 

4. Die Hersteller übermitteln der Genehmigungsbehörde eine Beschreibung der Maßnahmen, 
die getroffen wurden, um unbefugte Eingriffe oder Veränderungen am Steuerungssystem 
des Antriebsstrangs, einschließlich der die funktionale Sicherheit überwachenden 
Computer (falls vorhanden), zu verhindern. 

Artikel 4 
Anwendung von UNECE-Regelungen  

Für die Typgenehmigung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen gelten die in 
Anhang I dieser Verordnung enthaltenen UNECE-Regelungen und ihre Änderungen. 

Artikel 5 
Technische Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen an die funktionale Sicherheit und 

Prüfverfahren 

1. Die Prüfverfahren in Bezug auf die funktionale Sicherheit sind gemäß den in dieser 
Verordnung enthaltenen Prüfanforderungen durchzuführen. 

2. Die Prüfungen sind von der Genehmigungsbehörde oder in Anwesenheit ihrer Vertreter, oder 
von dem technischen Dienst durchzuführen, falls dieser von der Genehmigungsbehörde 
zugelassen worden ist.  
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3. Die Messverfahren und Prüfergebnisse sind der Genehmigungsbehörde in der gemäß 
Artikel 68 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 festgelegten Form für 
Prüfberichte zu melden. 

Artikel 6 
Anforderungen für die Festigkeit der Fahrzeugstruktur 

Die Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für die Festigkeit der Fahrzeugstruktur gelten, sind gemäß 
Anhang II der vorliegenden Verordnung zu überprüfen. 

Artikel 7 
Anforderungen für die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Drehzahlregler und 

Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für die Geschwindigkeit, Drehzahlregler 
und Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen gelten, sind gemäß Anhang III der 
vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 8 
Anforderungen für Lenkanlagen für schnelle Zugmaschinen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Lenkanlagen für schnelle 
Zugmaschinen gelten, sind gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung durchzuführen 
und zu überprüfen. 

Artikel 9 
Anforderungen für Lenkanlagen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Lenkanlagen gelten, sind gemäß 
Anhang V der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 10 
Anforderungen für Geschwindigkeitsmesser 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Geschwindigkeitsmesser gelten, sind 
gemäß Anhang VI der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 11 
Anforderungen für das Sichtfeld und Scheibenwischer 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für das Sichtfeld und die Scheibenwischer 
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gelten, sind gemäß Anhang VII der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu 
überprüfen. 

Artikel 12 
Anforderungen für die Verglasung 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für die Verglasung gelten, sind gemäß 
Anhang VIII der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 13 
Anforderungen für Rückspiegel 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Rückspiegel gelten, sind gemäß 
Anhang IX der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 14 
Anforderungen für Fahrerinformationssysteme 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Fahrerinformationssysteme gelten, 
sind gemäß Anhang X der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 15 
Anforderungen für Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen und deren Lichtquellen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen und deren Lichtquellen gelten, sind gemäß Anhang XI der 
vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 16 
Anforderungen für den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für den Anbau der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen gelten, sind gemäß Anhang XII der vorliegenden Verordnung 
durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 17 
Anforderungen für Insassenschutzsysteme einschließlich Innenausstattung, Kopfstützen, 

Sicherheitsgurte und Fahrzeugtüren 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Insassenschutzsysteme einschließlich 
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Innenausstattung, Kopfstützen, Sicherheitsgurte und Fahrzeugtüren gelten, sind gemäß 
Anhang XIII der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 18 
Anforderungen für die Fahrzeugaußenseite und Zubehörteile 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für die Fahrzeugaußenseite und 
Zubehörteile gelten, sind gemäß Anhang XIV der vorliegenden Verordnung durchzuführen 
und zu überprüfen. 

Artikel 19 
Anforderungen für  die elektromagnetische Verträglichkeit 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für die elektromagnetische Verträglichkeit 
gelten, sind gemäß Anhang XV der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu 
überprüfen. 

Artikel 20 
Anforderungen für Einrichtungen für Schallzeichen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Einrichtungen für Schallzeichen 
gelten, sind gemäß Anhang XVI der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu 
überprüfen. 

Artikel 21 
Anforderungen für Heizungsanlagen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Heizungsanlagen gelten, sind gemäß 
Anhang XVII der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 22 
Anforderungen für Sicherungen gegen unbefugte Benutzung 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe j der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Sicherungen gegen unbefugte 
Benutzung gelten, sind gemäß Anhang XVIII der vorliegenden Verordnung durchzuführen 
und zu überprüfen. 
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Artikel 23 
Anforderungen für amtliche Kennzeichen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe k der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für amtliche Kennzeichen gelten, sind 
gemäß Anhang XIX der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 24 
Anforderungen für gesetzlich vorgeschriebene Schilder und Kennzeichnungen 

Die Anforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe k der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 für gesetzlich vorgeschriebene Schilder und Kennzeichnungen gelten, sind 
gemäß Anhang XX der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 25 
Anforderungen für Abmessungen und Anhängelast 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für die Abmessungen und die Anhängelast 
gelten, sind gemäß Anhang XXI der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu 
überprüfen. 

Artikel 26 
Anforderungen für die Gesamtmasse in beladenem Zustand 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für die Gesamtmasse in beladenem 
Zustand gelten, sind gemäß Anhang XXII der vorliegenden Verordnung durchzuführen 
und zu überprüfen. 

Artikel 27 
Anforderungen für die Belastungsgewichte 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für die Belastungsgewichte gelten, sind 
gemäß Anhang XXIII der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 28 
Anforderungen für die elektrische Sicherheit 

Die Anforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe m der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 für die elektrische Sicherheit gelten, sind gemäß Anhang XXIV der 
vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

DE 12   DE 
www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50137&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=


 

Artikel 29 
Anforderungen für Kraftstofftanks 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstaben a und m und Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe l der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 für Kraftstofftanks gelten, sind gemäß Anhang XXV der vorliegenden 
Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 30 
Anforderungen für den hinteren Unterfahrschutz 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für den hinteren Unterfahrschutz gelten, 
sind gemäß Anhang XXVI der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu 
überprüfen. 

Artikel 31 
Anforderungen für seitliche Schutzvorrichtungen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe o der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für seitliche Schutzvorrichtungen gelten, 
sind gemäß Anhang XXVII der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu 
überprüfen. 

Artikel 32 
Anforderungen für Ladepritschen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe p der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Ladepritschen gelten, sind gemäß 
Anhang XXVIII der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 33 
Anforderungen für Abschleppeinrichtungen 

Die Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe q von 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Abschleppeinrichtungen gelten, sind gemäß 
Anhang XXIX der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 34 
Anforderungen für Reifen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe r der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Reifen gelten, sind gemäß 
Anhang XXX der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 
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Artikel 35 
Anforderungen für Spritzschutzsysteme 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe s der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Spritzschutzsysteme gelten, sind 
gemäß Anhang XXXI der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 36 
Anforderungen für den Rückwärtsgang 

Die Anforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe t der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 für den Rückwärtsgang gelten, sind gemäß Anhang XXXII der vorliegenden 
Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 37 
Anforderungen für Gleisketten 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe u der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für Gleisketten gelten, sind gemäß 
Anhang XXXIII der vorliegenden Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 

Artikel 38 
Anforderungen für mechanische Verbindungseinrichtungen 

Die Prüfverfahren und Leistungsanforderungen, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe v der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 für mechanische 
Verbindungseinrichtungen gelten, sind gemäß Anhang XXXIV der vorliegenden 
Verordnung durchzuführen und zu überprüfen. 
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KAPITEL III 
VERPFLICHTUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN 

Artikel 39 
Typgenehmigung von Fahrzeugen, Systemen, selbständigen technischen Einheiten und 

Bauteilen 

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 verbieten die nationalen Behörden bei neuen 
Fahrzeugen, die nicht im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 und der 
vorliegenden Verordnung über die funktionale Sicherheit stehen, die Bereitstellung auf 
dem Markt, die Zulassung oder die Inbetriebnahme solcher Fahrzeuge. 

Artikel 40 
Nationale Typgenehmigung von Fahrzeugen, Systemen und selbständigen technischen Einheiten 

Die nationalen Behörden dürfen die nationale Typgenehmigung für einen Typ eines 
Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils oder einer selbständigen technischen Einheit aus 
Gründen, die sich auf die funktionale Sicherheit beziehen, nicht verweigern, wenn das 
Fahrzeug, System, Bauteil oder die selbständige technische Einheit die in dieser 
Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllt, mit Ausnahme der Anforderungen in den 
folgenden Bereichen: 

a) Fahrzeugabmessungen und Anhängelast gemäß Artikel 25; 

b) Gesamtmasse in beladenem Zustand gemäß Artikel 26; 

c) durchschnittlicher Kontaktdruck und höchstzulässige Belastung pro Gleiskette für 
Zugmaschinen der Klasse C gemäß Artikel 37; 

d) Signaltafeln und -folien für Fahrzeuge der Klasse S mit einer Breite von mehr als 
2,55 m gemäß Artikel 16. 

 

KAPITEL IV 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 41 
Inkrafttreten und Geltung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.  

Er gilt ab dem 1. Januar 2016. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 
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Geschehen zu Brüssel am 8.12.2014 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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